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Vorwort des Herausgebers

Es existieren zurzeit relativ unterschiedlich strukturierte und gestaltete Lehrwerke zu
den verschiedenen Ausprägungen der sog. Behindertenpädagogik, diese sind jedoch
häufig recht kategorial orientiert und nehmen aktuelle disziplin- und professions-
bezogene Diskurse auf den Feldern der Behindertenhilfe kaum einmal auf. Zudem
konzentrieren sich viele dieser Lehrwerke auf das Handlungsfeld der Schule: In
diesem und von diesem ausgehend scheint somit ein Großteil der Behindertenpä-
dagogiken stattzufinden.

Die Bände mit dem Reihentitel »Kompendium Behindertenpädagogik« versu-
chen dieser Situation Abhilfe zu schaffen, da in jedem der geplanten Publikationen
alle Ausprägungen einer je spezifischen behindertenpädagogischen Grundlegung
sowohl durch die Perspektiven der Disziplin und Profession als auch durch eine
organisations- und handlungsfeldbezogene Lebenslauforientierung beschrieben,
analysiert und konzeptuell verortet werden. Vor diesem Hintergrund ist auch die
Gliederungslogik aller Bände zu verstehen, in welcher die Autorinnen und Autoren
ihre Inhalte durch die Perspektiven dieser drei größeren Kapitel (Disziplin – Pro-
fession – Organisationen/Handlungsfelder) fokussieren und darstellen.

Im Hinblick auf die Beschreibung der Disziplin wird es jeweils darum gehen, die
theoretischen Begründungsmuster einer je spezifischen Behindertenpädagogik dar-
zulegen, diese historisch zu verorten, die begründenden Leitideen und Modelle
vorzustellen sowie Aussagen zu jeweiligen ethischen Positionierungen im Kontext
dieser Pädagogik einzunehmen bzw. zu formulieren. Auch wenn der Begriff der
»Behinderung« zurzeit intensiv diskutiert wird, er zudem nicht in allen Punkten
kohärent ist, erscheint er im Rahmen der Gesamtdarstellung der hier zu bearbeiteten
Themen als Brücke zwischen den einzelnen Teilbereichen und Problemen nutzbar
zu sein. Dennochwird er in den unterschiedlichen Bänden dieser Reihe, imHinblick
auf die jeweilige Thematik, konkret beschrieben, analysiert und gegebenenfalls kri-
tisiert und modifiziert werden. Die Aussagen der einzelnen Bände stellen folglich
auch eine kritische Differenzierung und Weiterentwicklung des Begriffes der »Be-
hinderung« dar. Im Rahmen der Professionsorientierung, also dem zweiten größe-
ren Kapitel des jeweiligen Bandes, werden dann Konzepte, Methoden und Han-
dlungsansätze dargelegt, so wie sie sich im Rahmen dieser Pädagogik, für die jeweils
entsprechende Organisation als zielführend erwiesen haben bzw. als relevant er-
weisen können. In einem letzten größeren Kapitel wird dann die institutionelle
Begründung und organisatorische Differenzierung einer je spezifischen Pädagogik
erläutert. Hierbei wird auf die lebenslauforientierte Darstellung des pädagogischen
sowiees eingegangen, so dass dieser nicht nur für den Bildungsbereich, sondern auch
für weitere behindertenpädagogische Handlungsfelder beschrieben wird. Hierbei
unterscheidet die Differenziertheit der Lebenslaufperspektive die verschiedenen
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pädagogischen Disziplinen, d.h. dass diese in jenen höchst unterschiedlich ausge-
prägt ist, wahrgenommen wird und (strukturelle wie inhaltliche) Konsequenzen
erforderlich macht.

Einen zentralen weiteren Inhalt bildet der, auch kritisch zu führende, Inklusi-
onsdiskurs: dieser stellt das Querschnittsthema dar, welches in allen drei Unterka-
piteln bearbeitet wird – eine innovativ, diffizil und kritisch differenziert dargelegte
Positionierung der Inklusion ist folglich das Netz bzw. das Referenzsystem aller
Kapitel undAussagenkomplexe der jeweiligen Bände. Hierbei wird es jedoch, je nach
Autorin und Autor sowie konkretem Thema zu unterschiedlichen Gewichtungen
kommen. In der wechselseitigen Durchdringung einer inklusiven Perspektive mit
den Themen der Disziplinorientierung, der Professionsbezogenheit und der hierbei
relevanten Organisationen und Handlungsfelder leistet demzufolge jeder Band
dieser Reihe eine in sich schlüssige und kohärente Gesamtdarstellung des jeweiligen
Themenfeldes.

Heinrich Greving
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Vorbemerkung der Autorinnen

Wir möchten dem Buch ein paar wenige, uns aber wichtige Bemerkungen voran-
stellen. Sie sind für uns von Bedeutung, weil sie unterschiedliche Schwerpunktset-
zungen und Positionen imBuch durch die Standortgebundenheit und Situiertheit der
Autorinnen nachvollziehbar machen und gleichzeitig die zu Grunde gelegten Über-
legungen für den Versuch von diskriminierungssensibler Sprache im Buch erläutern.

Standortbestimmung der Autorinnen

Wir vier Autorinnen dieses Buches verstehen uns allesamt als Frauen ohne Behin-
derungserfahrungen. Unsere unterschiedlichen Biografien sind jedoch geprägt
durch viele Erfahrungen des Miteinanders mit Menschen mit Behinderungserfah-
rungen. Unsere Gedanken dürfen Sie/dürft ihr insgesamt als eine Zusammenfüh-
rung von Gedachtem, Gelesenem und auch Erlebtem verstehen.

Unsere Autorinnen-Standpunkte sind in der Schreibweise als autoreferenziell zu
verstehen. Wir sind somit immer selbst Teil des Prozesses der Wissensproduktion,
und dementsprechend ist auch das hier Lesbare vor demHintergrund unserer – z. T.
sehr unterschiedlichen – Wissens- und Erfahrungskonstruktionen zu verstehen.

Wenngleich wir die Perspektive von Personen mit Behinderungserfahrungen –
bedingt und geprägt durch Freundschaften und kollegiale Verbundenheit, die wir in
derZusammenarbeit in Forschung1 und Lehre2 erfahren –mitdenken und versuchen, an
vielen Stellen sichtbar/kenntlich zu machen, ist das Buch dennoch als primäres Ab-
bild einer privilegierten Außenperspektive zu verstehen.

Gümüşay (2020) definiert es als Privileg bestimmter Personen(gruppen), als
»Unbenannte« leben zu dürfen: Das heißt, nicht auf eine Kategorie begrenzt und
›verkollektiviert‹ zu werden und hinter einem Gruppenetikett zu verschwinden (wie
bspw. »Geflüchtete« als kollektiv »Benannte«). Dieses Privileg trifft auch auf uns
Autorinnen zu, da wir in der Regel nicht auf ein Merkmal reduziert und dadurch in
unserem Sein begrenzt werden und uns somit dieser Erfahrungshintergrund fehlt.

1 An der Universität Leipzig besteht seit 2007 im Arbeitsteam, welchem wir als Autorinnen
angehören, eine Tradition in der Realisierung Partizipativer und Inklusiver Forschung, im
Rahmen derer Menschen mit Behinderungserfahrungen die Forschungsarbeit bereichern.

2 Seit Mai 2019 arbeiten in unserem Kolleginnen*team im Institut für Förderpädagogik sechs
Menschenmit Behinderungserfahrungen, die ihre Expertise perspektivisch als hauptamtlich
Lehrende im Hochschulkontext einbringen: http://www.quabis.info/ (03.04.2020).
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Bedeutung von Sprache und besondere Zeichensetzungen

»Es darf bei der Wahl unserer Worte nie nur um konservatorische Belange gehen, es muss
eine Rolle spielen, welche Ideologien, welche Ungerechtigkeiten sie stützen. In diesem
Sinne geht es bei gerechter Sprache gerade nicht um Partikularinteressen – sondern darum,
dass Sprache sich wandeln darf, um sich an Menschenrechten, Gerechtigkeit, Gleichbe-
rechtigung und Chancengleichheit zu orientieren« (Gümüşay 2020, 126; Hervorhebung
i. O.).

Wir verstehen Sprache im Sinne einer materialistischen Sprachkritik als gesell-
schaftlich und historisch verortet und sind uns darüber im Klaren, dass eine »mög-
lichst inklusive Benennung […] noch nichts an der Verfasstheit der Gesellschaft«
(AFBL 2018, 205) ändert. Dennoch möchten wir – neben einer fachbezogenen ge-
sellschaftskritischen Positionierung – die Perspektive der Wirkmacht von Sprache
zur Stabilisierung gesellschaftlicher Zustände einbeziehen und als kritikwürdig be-
leuchten.

Wir verwenden in unseren Ausführungen hauptsächlich das generische Femini-
num mit einem *Sternchen (z. B. Forscherinnen*), wobei wir das *Sternchen als
Kritik am hegemonialen binären Geschlechterverständnis3 verstehen. Durch diese
sprachliche Setzung möchten wir zum einen dem Umstand Rechnung tragen, dass
die Perspektiven von Frauen sowie sich als nicht-binär verstehenden Personen, wie
Inter- und Transpersonen, nach wie vor in der Wissenschaft deutlich unterreprä-
sentiert sind. Dieser Zustand wird seit jeher beispielsweise von den Akteurinnen* der
Frauen- und Geschlechterforschung und den Queerstudies kritisiert. Zum anderen
versuchen wir, möglichst diskriminierungssensibel zu agieren, wohl wissend, dass
sich gerade um die Frage der ›richtigen‹ Ausdrucksweise vielfältige Debatten ranken,
die sich auf unterschiedliche Theorieansätze beziehen: »Über die Umsetzung im
geschriebenen wie gesprochenen Text gibt es keine Einigung: Binnen-I, Schrägstrich,
-x, Sternchen, generisches Femininum und/oder Unterstrich, für alle Varianten gibt
es Verfechterinnen« (AFBL 2018, 203) – und jede dieser Varianten birgt die Gefahr,
dass sich Einzelpersonen oder Personengruppen nicht angesprochen bzw. reprä-
sentiert fühlen.

Für Begrifflichkeiten, welche in historischen oder auch aktuellen Zusammen-
hängen diskriminierende oder diskreditierende Qualität entfalten sowie ein Hinweis
auf Benachteiligung oder Diskussionswürdigkeit sind oder vergangene wie gegen-
wärtige Dilemmata aufzeigen, nutzen wir ›einfache Anführungszeichen‹ zur Kennt-
lichmachung (z. B. angeborener ›Schwachsinn‹, ›hegemonialer Diskurs‹, ›Kategor-
isierungsfalle‹). Die Verwendung (historischer) Originaltermini erscheint jedoch
stellenweise hoch relevant, um die Wirkung im jeweiligen zeitlichen (Entstehungs)
Zusammenhang aufzuzeigen4.

3 Ausnahmen gibt es in der Darstellung historischer Zusammenhänge, wenn beispielsweise
bestimmte Berufsgruppen nahezu ausschließlich bzw. überwiegend durch Männer reprä-
sentiert wurden (z. B. Ärzte und Psychiater im Nationalsozialismus).

4 Es bleibt anzumerken, dass Sprache zum Themenfeld Behinderung auch gegenwärtig häufig
noch paternalistisch ist (vgl. Krauthausen 2020).

Vorbemerkung der Autorinnen
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Grundsätzlich teilen wir die Sehnsucht von Kübra Gümüşay »nach einer Sprache, die
Menschen nicht auf Kategorien reduziert. Nach einem Sprechen, das sie in ihrem
Facettenreichtum existieren lässt. Nach wirklich gemeinschaftlichem Denken in ei-
ner sich polarisierenden Welt6 « (2020, Klappentext).5

Saskia Schuppener, Helga Schlichtung, Mandy Hauser, Anne Goldbach

Leipzig, im Januar 2021

5 Mit ihrem Buch »Sprache und Sein« bereichert Kübra Gümüşay in beeindruckend poetischer
und politischer Art und Weise den aktuellen Diskurs um eine respektvolle, diskriminie-
rungssensible Sprache. Sie lädt ein und macht Mut zu einem gemeinsamen Denken und freien
Sprechen und demMitgestalten einer Gesellschaft, »in der alle gleichberechtigt sprechen und
sein können« (183) und »einander Entwicklung zu[…]gestehen« (181).

Vorbemerkung der Autorinnen
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Eine Einführung

Dieses Buch stellt den Versuch eines Einblicks in jene inhaltlichen Felder dar, welche
eine sogenannte Pädagogik bei zugeschriebener geistiger Behinderung rückblickend und
gegenwärtig beeinflussen. Wir haben versucht, uns mit den aktuellen disziplinbe-
zogenen, professionsbezogenen und institutionsbezogenen Fragen sowie Entwick-
lungen in verschiedenen Lebensbereichen mit Blick auf eine nach wie vor existente
Pädagogik der Verbesonderung6 im Kontext sogenannter geistiger Behinderung aus
unserer Perspektive zu beschäftigen und Ihnen/euch als Leserinnen* hierzu einen
Einblick zu geben. Wir möchten mit dem hier vorliegenden Band sowohl theoreti-
schen Diskursen als auch Forschungserkenntnissen und Praxisfeldentwicklungen
einen Raum geben und diese in wechselseitiger Bezugnahme deskriptiv aufgreifen
sowie referentiell hinterfragen. Die fachlichen Einflüsse und Entwicklungen einer
Pädagogik imKontext zugeschriebener geistiger Behinderung werden versuchsweise
eklektizistisch und in schwerer (akademischer) Sprache zusammengetragen und sollen
zu Austausch, Diskussion und Weiterentwicklung einladen.

Eine Pädagogik, welche einen Personenkreis adressiert, der als geistig behindert
diagnostiziert ist, kann aus unserer Sicht und vor dem Hintergrund einer selbstkri-
tischen Betrachtung nur eine Pädagogik der Verbesonderung sein. Da sich diese
Pädagogik über das Mandat für eine als ›besonders‹7 stigmatisierte Personengruppe
legitimiert, trägt sie in dilemmatisch-paradoxer Form zwangsläufig durch ihre Exis-
tenz auch zur Produktion und Reproduktion einer sogenannten Geistigen Behin-
derung bei. Sie markiert eine Gruppe von Menschen, »die eben auch durch diesen
Status als Bezeichnete eine gesellschaftliche, institutionelle und bildungsmäßige
Verbesonderung erfahren« (Musenberg & Riegert 2013, 152). Sie muss sich also
bezüglich der eigenen Standortfrage damit konfrontieren, selbst eine Exklusions-
macht zu verkörpern, die ihre Ziele vermutlich in letzter Instanz nur durch die eigene
Auflösung verwirklichen kann (vgl. Dederich 2017).

6 Dieses Handbuch möchte Wegmarken einer aussondernden Pädagogik (Rückblick) über eine
Pädagogik der Verbesonderung (Gegenwart) bis hin zu einer inklusiven allgemeinen Pädagogik
(Perspektive) versuchsweise konstruktiv-kritisch nachzeichnen.

7 Wir möchten an dieser Stelle auf den Beitrag von Raul Krauthausen »Warum ich das Wort
›besonders‹ nicht mehr hören kann« von 2020 verweisen, der in prägnanter Form auf den
Euphemismus von ›besonders‹ und ›speziell‹ hinweist: »Ich kenne keinen Menschen mit Be-
hinderung, der sich mit ›besonderen Bedürfnissen‹ beschrieben hören will. Zum einen
stimmt es nicht. Und zum anderen wirkt es bevormundend und von oben herab […]« (Hervor-
hebung i.O.): https://raul.de/leben-mit-behinderung/warum-ich-das-wort-besonders-nicht-
mehr-hoeren-kann/ (14.03.2020).
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Im Selbstverständnis einer verbesondernden Pädagogik als Teildisziplin der Allge-
meinen Pädagogik muss daher – quasi in einer Art Mindestanforderung – zwingend
eine gesellschafts- und selbstkritische Orientierung implizit sein. Aus diesem Grund
haben wir in diesem Buch auch inhaltliche Schwerpunktsetzungen gewählt, denen
ein »kritischer Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse« (Dederich 2017, 28) inne-
wohnt (u. a. soziologische Zugänge, die materialistische Behindertenpädagogik oder
die Disability Studies) und welche sich im Theorierückgriff sowohl auf geisteswis-
senschaftliche Zugänge (z. B. phänomenologische Ansätze, humanistische Ansätze
sowie dialektisch-hermeneutische Ansätze) als auch auf das sozialwissenschaftliche
Paradigma (z. B. kritisch-rationale Ansätze, interaktionalistische Ansätze) berufen.
Dieser Blick ist keineswegs neu8, aber er ist auch nicht selbstverständlich. Es gab ihn
immer, es gibt ihn und es wird ihn geben müssen, solange von einer Mehrheitsge-
sellschaft eineDominanzkultur (vgl. Rommelsbacher 2006) in Form von struktureller
Diskriminierung ausgeht. Zudem kann ein gesellschaftsanalytischer und -kritischer
Blick unermüdlich dazu beitragen, die »Konfliktlinien bei der Umsetzung von Inklusi-
on« (Reich 2015, 30; Hervorhebung d. A.) entlang unterschiedlicher Differenzlinien
in den Blick zu nehmen und reflexionsfähig zu machen9.

Somit ist das selbstkritische Verständnis einer Pädagogik der Verbesonderung
auch immer durch die Synthese von pädagogischen und politischen Motiven10 gekenn-
zeichnet: Menschenrechtsbasiertes pädagogisches Handeln ist immer auch notwen-
digerweise mit einer politischen Haltung verbunden und demzufolge auch als po-
litisches Handeln zu verstehen. Die Sicherung und Ausgestaltung des Lebens- und
Bildungsrechts von Menschen, die in unserer Gesellschaft als geistig behindert
adressiert werden, impliziert im Speziellen die Reflexion verbesondernder Struktu-
ren und Praktiken. Diese Reflexion ist daher Kernauftrag der Disziplinentwicklung
selbst, deren Erkenntnisse aus Theoriebildung und Forschung folgend die Profession
bereichern sollen.

Die drei Zugangswege: Disziplin – Profession – Institution11 kennzeichnen
das strukturelle Vorgehen unserer Ausführungen. Mit den disziplin- und profes-

8 Mit Verweis auf »Das Sisyphos-Prinzip« (vgl. Greving & Gröschke 2002) bleibt hier anzu-
merken, dass die »mühselige Arbeit der Reform« in Form von Fragen »nach den normativen
Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens« eine Schlüsselaufgabe unserer Disziplin
war, ist und bleiben wird (7 f.).

9 Hierbei gilt es auch auf die kritische Erziehungswissenschaft zurückzugreifen, welche daran
erinnert, dass Gesellschaft ein Zwangszusammenhang ist, der auch für Inklusion gilt (vgl.
Bärmig 2015b).

10 Wir folgen damit u. a. Feuser (2013), der »gesellschafts-politisches Handeln« als Kernauf-
gabe von Pädagogik betrachtet, »was i. e. S. als pädagogische Aktionen zu bezeichnende
Handlungen von Erziehung Bildung, Unterricht, Therapie, Assistenz u. v.m nicht aus-
schließt« (232).

11 Ein institutionsbezogener Zugang lässt sich nicht isoliert und auf einer vergleichbaren
Ebene mit Fragen der Disziplin und der Profession betrachten. Ohne Zweifel kennzeichnet
die Pädagogik bei zugeschriebener geistiger Behinderung dennoch eine Institutionsent-
wicklung, welche maßgeblichen Einfluss auch auf die Entwicklung eines Selbstverständ-
nisses der Disziplin und der Profession hat. Wir möchten aber im dritten Zugang nicht nur
einen institutionsgeschichtlichen Blick vornehmen, sondern den Blick auch auf differente
Lebensphasen und Lebensbereiche richten.
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sionsbezogenen Fragen sollen Positionierungsfragen innerhalb der Fach- und
Praxisdiskurse aufgegriffen und zur Diskussion gestellt werden; mit dem institu-
tionsbezogenen Zugang versuchen wir, konstruktiv-kritische Einblicke in diffe-
rente Lebensbereiche und handlungsbezogene (institutionelle und konzeptio-
nelle) Praxisfelder zu geben. Diese Zugangsfelder werden in drei Teilkapiteln
bearbeitet und jeweils am Ende mit einem zusammenfassenden, reflexiven Rück-
bezug auf die Kernfragen und Kernanliegen von Disziplin, Profession und Insti-
tution gerahmt.

»Disziplin und Profession stehen in einem diffizilen Verhältnis zueinander«
(Moser&Sasse 2008, 18), weil sie unterschiedliche Interessen verfolgen: DieDisziplin
folgt einem »Erkenntnisinteresse« und die Profession hat ein »Wirksamkeitsinteresse«
(ebd., 18 in Ackermann 2013, 176). Was bedeutet dies für eine Pädagogik für Men-
schen mit zugeschriebener geistiger Behinderung?

Folgt man Ackermann (2013), lässt sich eine eindeutige Differenzierung zwi-
schen Disziplin (Erziehungs- und Bildungswissenschaft) und Profession (Päd-
agogik) für die allgemeine Pädagogik nachvollziehen; in der Sonderpädagogik
taucht sie nicht auf. Hier wird hingegen eher von einer »enge[n] Verflechtung von
Profession und Disziplin« (Willmann 2015, 420) und damit einhergehend von
einer wechselseitigen Beeinflussung sowie der Bedeutung der Sonderpädagogik als
»Vermittlerin« (vgl. Ackermann 2013) zwischen Disziplin und Profession ge-
sprochen. Demzufolge fehlt eine klare Trennung der Entwicklung von Disziplin
und Profession (auch) auf der Subebene der sogenannten Pädagogik im Kontext
zugeschriebener geistiger Behinderung, die noch dadurch verstärkt wird, dass
pädagogische Leitvorstellungen sich in der historischen Entwicklung weniger
dem Gegenstand »Bildung als Möglichkeit« gewidmet haben – und damit an-
schlussfähig gewesen wären an die Bildungswissenschaft –, sondern den Leitvor-
stellungen von Förderung und Therapie verschrieben haben und damit eher die
Bedingungen von Bildung, nicht jedoch ein Bildungsverständnis selbst, fokus-
sierten (vgl. ebd.)12.

Hinzu kommt ein deutlich spürbarer Veränderungsdruck, welcher »das Selbst-
verständnis der Disziplin und der Profession« (Dederich 2017, 23) der Sonderpäd-
agogik im Allgemeinen, deren Rolle im Rahmen des Inklusionsdiskurses und der
Umsetzung von Inklusion immer wieder zur Diskussion stellt. Wie oben erwähnt,
sollte also ein kritischer Blick auf die Pädagogik bei so genannter geistiger Behin-
derung integraler Bestandteil disziplin- und professionsbezogener Fragen sein, der
jedoch nicht ganz widerspruchsfrei sein wird, weil:

1. die sogenannte Pädagogik für Menschen, die als geistig behindert adressiert
werden, auf eine Genese als »Praxiswissenschaft« zurückblickt, welche sich
»vornehmlich an den Herausforderungen der Profession entlang entwickelt
hat und deren Status als Disziplin nach wie vor ein unsicherer ist« (Musenberg
et al. 2015, 54);

12 Näheres hierzu in Kapitel II, 3. und 4.
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2. Wechselwirkungen zwischen Profession und Disziplin z. B. durch die (Re)Pro-
duktion unterschiedlicher kategorialer Zuordnungsschemata erschwert sein
können (vgl. Musenberg & Riegert 2013).

In Ermangelung derMöglichkeit, auf die tiefgreifendenDiskurse zu Professions- und
Disziplinfragen der Sonderpädagogik im Allgemeinen einzugehen (hierzu sei u. a.
auf Moser & Sasse 2008 sowie Laubenstein & Scheer 2017 verwiesen), möchten wir
das jeweilige Verständnis hier auch nochmal aus einer subjektorientierten Perspek-
tive13 umreißen:

In der Profession steht aus Sicht des Selbstvertreters Ross (2010) die Vermittlung
von »Könnensachen« imMittelpunkt: »Du sollst mit mir über wichtige Dinge reden,
über Könnensachen. Sachen, die ich kann. Nicht über Sachen, die ich nicht kann.
Und mich niemals anschreien« (210). Pädagoginnen* beschreibt Ross als »einen
Professionellen, jemand, der eine Funktion hat, die mit Unterstützung oder Aufsicht
bei Menschen mit Behinderung zusammenhängt« (211).

In der Disziplin sollte nach Ross eine Auseinandersetzung mit fachlichen Fragen
und Einflüssen auf die Position der »Endverbraucher« im Mittelpunkt stehen: »Wir
sind die Endverbraucher, die Pädagogik wird uns vorgestellt« (ebd., 208). Er kritisiert
hier zu Recht, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten14 selbst an der Entwicklung
der Disziplin nicht beteiligt waren und sich die sogenannten »fachlichen Grundla-
gen« der Disziplin ausschließlich über die betreffenden Hauptpersonen hinweg
entwickelt haben. Er fordert sehr eindringlich, dass deren subjektive »Vorstellungen
über die langfristigen ›outcomes‹« (209) in disziplin- und professionsbezogene Fra-
gen einbezogen werden müssen15.

Ein aus unserer Sicht verbindendes Moment zwischen Profession und Disziplin
liegt in demAnspruch, dass sowohl Erkenntnis- als auchWirksamkeitsinteressen mit
demAnspruch einer gesellschaftskritischen Haltung verbunden sein sollten: Sowohl als
praktisch tätige(r) Pädagogin* als auch als (Fach)Vertreterin* einer (Sub)Disziplin
sollte ein (Selbst)Verständnis (auch) darin bestehen, soziale (Macht)Verhältnisse zu
erkennen, zu artikulieren und zu verändern (vgl. Kremsner 2019). Dies muss auf
einer reflexionssensiblen Basis des eigenen Standpunktes und mit dialektisch-dialo-
gischem Einbezug anderer Standpunkte – insbesondere auch jene Diagnose-erfah-
rener Personen – erfolgen.

Wir möchten also mit diesem Buch einladen zu einer Perspektive des Hinterfragens
von scheinbaren Normalitäten und Hornscheidt und Oppenländer (2019) folgen, die
fragen:

13 Wir zitieren hierzu Huw Ross, Vorstandsmitglied vom Verein Mensch zuerst – Netzwerk
People First Deutschland e.V. (Berlin-Brandenburg).

14 Der BegriffMenschen mit Lernschwierigkeiten wird immer dann verwendet, wenn wir im
Kontext von Selbst-/Interessenvertreterinnen*(bewegungen) schreiben.

15 Wir möchten hierzu auch auf Sierck und Mürner (1995) verweisen, die zu Recht kritisch
anmerken, dass die Entwicklung der Disziplin der Heil- und Sonderpädagogik eine »Un-
ternehmung von Nichtbehinderten ist«, die »ihrer Aussage nach von vielen Behinderten
nicht gebraucht wird« (Ackermann & Dederich 2011, 10).
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»Welche Normalitäten entstehen genau dadurch, wenn etwas nicht daraufhin befragbar
scheint, dass es konstruiert ist – dass es getragen ist durch komplexe gesellschaftliche
Strukturen und gewachsen über lange historische Zeiträume? Welche Gewalt wird durch
diese unterhinterfragbar erscheinenden Normalitäten unkenntlich gemacht, dem Zugriff
einer kritischen politischen16 Perspektive entzogen?« (23).

In diesem Sinne möchten wir Mut machen, »etablierte und vertraute terminologi-
sche, akademische, institutionelle und professionelle Demarkationslinien« (Dede-
rich 2017, 23) zu hinterfragen und damit immer auch Diskurse über die Bedeutung
von Profession und Disziplin sowie die institutionelle Praxis kritisch zu verfolgen
und mitzugestalten. Und wir möchten mit diesem Handbuch die »Wahrnehmungs-
und Wissenspraxen im Feld der Behinderung« (Dederich 2009, 19) mit spezifischem
Blick auf die Zuweisung einer geistigen Behinderung ein klein wenig sichtbarer
machen und reflektieren, welche Engräume und Freiräume – in akademischen und
nicht-akademischen Feldern – (re)produziert werden und welche Limitationen und
Chancen damit für die Begegnung und den Austausch von Menschen mit unter-
schiedlichen Biografien geschaffen werden.

16 An dieser Stelle soll nochmal betont werden, dass mit ›kritisch-politischer Perspektive‹ der
Anspruch einer gesellschaftskritischen Haltung gemeint ist (und nicht ein parteipolitisches
Engagement im engeren Sinn).
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Zum Grundverständnis des Etiketts »Geistige
Behinderung« – eine Annäherung von außen …

Begrifflichkeitsdiskurse

Versteht man das grundlegende Manko der Reflexion über das Themenfeld Behin-
derungserfahrung aus einer privilegierten Perspektive ohne selbige (vgl. Vorbemer-
kung) als ›Dilemma erster Ordnung‹, besteht ein ›Dilemma zweiter Ordnung‹ in
folgendem Verständnis: Es bleibt ein Dilemma der Unauflösbarkeit, widmet man sich
der Frage nach einer begrifflichen Fassung dessen, was in unserer Gesellschaft ge-
genwärtig mit dem Terminus ›geistig behindert‹ assoziiert wird.

»Ähnlich wie die Bildungstheorie oder die Kulturwissenschaften operiert auch die Geistig-
behindertenpädagogik mit einem äußerst unscharfen Zentralbegriff, der aber dennoch oder
gerade deswegen die disziplinäre Identität sichert« (Musenberg & Riegert 2013, 152; Her-
vorhebungen i. O.).

Feuser (2016) beschreibt die Suche nach Alternativen zu dieser begrifflichen
Setzung von außen als »hilflose Suchbewegung« ohne nennenswerte Verbesse-
rung im Sinne einer Auflösung von Diskreditierungen mit der Konsequenz der
Hervorbringung neuer »Irrungen und Wirrungen und Verstrickungen in Wi-
dersprüche« (44). Er mahnt zu Recht kritisch an, dass es sich um »sprachliche
Verrenkungen im Fach« handele, die den Versuch darstellen, diskriminierende
Wirkungen zu mildern, aber auch eine kritische Selbstreflexion der ideologischen
Grundlagen der Disziplin der so genannten Geistigbehindertenpädagogik ver-
hindern. Auch Kobi (2000) sieht Re-Definitionen von Geistiger Behinderung als
»eine um Positivierung bemühte Stimmungswelle im Mainstream gutmen-
schelnder Political und Pedagogical Correctness, um Vermischungen auch von
Virtual und Social Reality und einen damit verbundenen Hang zu Wort- und
Zeichenmagie« (73).

Gleichzeitig stellt sich jedoch die Frage, ob es nicht die zentrale Aufgabe von
Wissenschaft – und im Speziellen die Verantwortung von Wissenschaftlerinnen*
(vgl. Ziemen 2002) – ist, Begrifflichkeits(be)deutungen (im Speziellen ihren eigenen
Zentralbegriff – vgl. Hänsel & Schwager 2003) vor dem Hintergrund epochaler Er-
kenntnisse zu reflektieren und zu diskutieren. Demzufolge gleicht es einer Arroganz
und Ignoranz, ›traditionelle Benennungen‹ nicht zur Disposition zu stellen und zur
Kenntnis zu nehmen, dass so bezeichnete Personen diese Begrifflichkeit ablehnen
und sie als stigmatisierend empfinden. Dies möchten wir als Autorinnen* betonen
und dem von Prengel (2006) formulierten Anspruch an die mehrperspektivische
Öffnung des Denkens appellieren, da nur so ein Aufdecken von Ambivalenzen,
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Widersprüchen und einem Facettenreichtum der betrachteten ›Untersuchungsge-
genstände‹ – in diesem Fall ¼ Begrifflichkeiten – Rechnung zu tragen ist17.

»Begriffe, insbesondere jedoch deren Bedeutung, sind denk- und handlungsleitende In-
strumente, die letztlich als Mechanismen Macht- und Ohnmachtspole (zwischen denen sich
Menschen bewegen) aufbauen, aufrechterhalten, manifestieren und entschärfen können.
Innerhalb des sonder-, heil-, rehabilitations- oder behindertenpädagogischen Denkens ist
solch ein Begriff der der ›geistigen Behinderung‹« (Ziemen 2002, 24; Hervorhebung d. A.).

Es handelt sich bei demTerminus ›GeistigeBehinderung‹umeine nicht-selbstgewählte
(begriffliche) Zuschreibung von aussen; eine Diagnose, die stets gravierende Konse-
quenzen für die Lebensgestaltung der so bezeichnetenMenschen nach sich zieht. Eine
solche Diagnose ist letztlich immer (auch) ein Ausdruck einer paternalistischen Herr-
schaftspraxis:

»Die Zuweisung einer geistigen Behinderung an einen Menschen [erweist sich; d. A.] als
pure Herrschaft über diese Menschen, denen wir mit etwas, das wir uns selbst noch nicht
fassen können – nämlich mit unserer Bewußtheit – eben das nicht Fassbare, ihr Bewußtsein,
ihren Geist einfach absprechen« (Feuser 2000, 149).

Es bleibt zu hoffen, dass es zunehmend mehr Aufmerksamkeit gibt für »wider-
spenstiges Agieren, wie die kritische Betrachtung der eigenen Diagnose, die Ableh-
nung ›sich nicht so nennen zu lassen‹, das Einfordern von Respekt, das Annehmen
oder Ablehnen von Hilfe oder einfach ein leises Bauchgefühl, dass mit dieser […]
Diagnose doch das Wesentliche ungesagt bleibt, dass ich mehr bin oder anderes als das, was
sie über mich sagen« (Boger 2015, 269; Hervorhebung d. A.). So lässt der Begriff
›Geistige Behinderung‹ genau genommen immer nur Rückschlüsse darauf zu, wel-
che »Vorstellungen seine Benutzer mit ihm verbinden – und dies ist […] recht
Unterschiedliches« (Bach 2001, 6).

Der Diskurs um den ›Problembegriff Geistige Behinderung‹ wurde von Greving &
Gröschke schon 2000 in einer Herausgeberschaft sehr umfassend abgebildet, die aus
unserer Sicht auch 20 Jahre später kaum an Aktualität verloren hat: »Geistige Be-
hinderung – Reflexionen zu einem Phantom. Ein interdisziplinärer Diskurs um
einen Problembegriff«. Hier verweist Buschlinger (2000) auf den sprachlichen und
faktischen Problemhintergrund der Begrifflichkeit:

»Er ist erstens deshalb so besonders anfällig für eine fehlgeleiteteWeltkonstitution, weil er auf
den Begriff des ›Geistes18‹ angewiesen ist. Und er ist zweitens deshalb besonders anfällig, weil
viele Verwender des Begriffs die Menschen, die durch sie bezeichnet werden, nicht kennen.
[…] Vor diesem Hintergrund wird begreiflich, warum einige Menschen die Rede von
›geistiger Behinderung‹ gänzlich ablehnen« (25; Hervorhebung i. O.).

17 »Eine wissenschaftliche Pädagogik wird dem Problem nicht ausweichen können, dass Be-
griffe im Laufe der Zeit anders gewertet werden« (Biewer & Koenig 2019, 43). Daher muss
sie sich den entsprechenden (Begriffs)Veränderungen und damit verbundenen Diskursen
offen stellen.

18 Ackermann (2010) macht auf das Vakuum begrifflicher Klärung aufmerksam, indem er
anmerkt, dass es in der Fachliteratur so gut wie keinen Hinweis darauf gibt, was man unter
geistiger Entwicklung versteht und demzufolge auch eine Definition von Geist im Selbst-
verständnis einer sogenannten ›Geistigbehindertenpädagogik‹ schwer zu finden ist.
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Nun lassen sich aus unserer Sicht drei differente Positionen bzw. argumentative
Stränge hinsichtlich eines Begrifflichkeitsdiskurses ausmachen:

Kategorisierung

Hierunter firmieren alle Positionen, welche ein Festhalten an der Begrifflichkeit
›Geistige Behinderung‹ favorisieren. Darunter fallen auch damit eng verbundene
Termini wie schwere Behinderung, Schwerstmehrfachbehinderung u. a. Als Syn-
onym für die Zuschreibung ›Geistige Behinderung‹ wird im angloamerikanischen
Sprachraum gegenwärtig zumeist in kategorialer Form von Intellectual and develop-
mental Disabilities gesprochen19.

Die Präsenz des Terminus ›Geistige Behinderung‹ betrifft einerseits den um-
gangssprachlich geprägten Alltag20, aber auch differente Fachzugänge: »Trotz des
anthropologischen Problems, das mit der Bezeichnung ›geistige Behinderung‹ ver-
bunden ist, bleibt sie im alltäglichen, wissenschaftlichen und juristischen Kontext
weiter bestehen« (Fornefeld 2013, 61).

Mit Blick auf professions- und disziplinbezogene Fragen muss kritisch angemerkt
werden, dass der Terminus Geistige Behinderung zwar etabliert scheint, aber bei
genauerer Betrachtung keine pädagogische Aussagekraft entfaltet und eine »hinreichend
umschriebene erzieherische Ausgangslage [damit; d. A.] nicht zu ermitteln ist« (Bach
2001, 6).

Im schulischen Kontext hat man sich in der BRDweitgehend auf die Verwendung
des Etiketts ›Förderschwerpunkt geistige Entwicklung‹ (¼ FsgE) geeinigt und meint da-
mit sowohl Kinder und Jugendliche, die eine sogenannte Geistige Behinderung als
Diagnose haben, als auch Schülerinnen* mit einer sogenannten schweren und
mehrfachen Behinderung (vgl. u. a. Dworschak et al. 2012). Hierbei handelt es sich
jedoch lediglich um eine Schulverwaltungskategorie, die zudem in den KMK-Emp-
fehlungen nicht begrifflich eigenständig aufgearbeitet wird; man beruft sich auch
hier weiterhin auf den Terminus und die damit verbundene Kategorie der ›Geistigen
Behinderung‹. Mit dem Terminus ›Förderschwerpunkt geistige Entwicklung‹wird jedoch
grundsätzlich eine pädagogische Aufgabenstellung und nicht eine spezifische Perso-
nengruppe adressiert (vgl. Biewer & Koenig 2019).

Rekategorisierung

Bezugnehmend auf eine Rekategorisierung wären im Begrifflichkeitsdiskurs zu dem
Etikett ›Geistige Behinderung‹ hierunter Positionen zu verstehen, die es für not-
wendig und sinnhaft halten, alternative Begrifflichkeiten nicht nur zu diskutieren,
sondern weiterzuentwickeln in Verbindung mit einer Flexibilisierung und Refor-

19 vgl. AAIDD: https://aaidd.org/home (27.03.2020) und IASSID: https://www.iassidd.org/
(27.03.2020).

20 Im alltäglichen Sprachjargon finden sich häufig noch personifizierte Benennungen
(›Geistigbehinderte‹) sowie weitere diskriminierende Bezeichnungen (›mongoloid‹ oder
›Downie‹).
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mierung bisher tradierter Kategorien. Verbunden ist mit dem Anspruch der Reka-
tegorisierung somit immer die kritische Prüfung im Sinne einer Kontextualisierung
der Kategorien: Wo sind welche Kategorien und Begriffe verortet? Wer formuliert
und prägt sie? Welchen Erkenntniswert bringen sie mit? Wo kennzeichnen sie »le-
diglich eine stigmatisierende Gruppierung« (Boger 2018, o. S.)?

Trotz Feusers o. g. Kritik findet sich mittlerweile in der Fachliteratur eine Vielzahl
an differenten Begriffsalternativen (vgl. u. a. Kulig et al. 2006). Während Begriffs-
zuschreibungen wie ›Menschen mit kognitiver, intellektueller oder mentaler Be-
einträchtigung‹ oder ›Menschen mit seelischer Behinderung‹ noch stark in einem
kategorialen Zusammenhang stehen, versuchen Begrifflichkeitsvorschläge wie
›Menschen mit besonderem Unterstützungs-, Assistenz bzw. Hilfebedarf‹ oder
›Menschen mit basalen Fähigkeiten‹ (etc.) weniger starr zu kategorisieren und eher
auf zugeschriebene Bedürfnisse/Bedarfsbereiche oder auf mutmaßliche Fä-
higkeitsbereiche/Kompetenzen (statt auf konstitutive Merkmale oder Ursachenzu-
schreibungen) zu orientieren. Eine Bedarfs-/Bedürfnisorientierung ist auch im in-
ternationalen Sprachraum durch den übergreifenden Terminus ›special needs‹ zu
beobachten21.

Alle Alternativvorschläge entsprechen nach wie vor einem sogenannten Behin-
derungsbegriff, welcher »eine von Kriterien abhängige Differenz und somit eine an
verschiedene Kontexte gebundene Kategorie« verkörpert, »die eine Relation anzeigt«
(Dederich 2009, 15). Damit ist grundsätzlich fraglich, ob sie eine bloße Umbenen-
nung der Kategorie darstellen oder tatsächlich zumindest eine Relativität, eine
Kontextsensibilität und/oder eine Flexibilisierung aufweisen und als Rekategorisie-
rungsvorschlag diskutiert werden könnten.

Auch Selbst-/Interessensvertretungsorganisationen favorisieren in der Regel eine
Umbenennung und lehnen den Terminus ›Geistige Behinderung‹ ab: Der von
Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e. V. favorisierte Begriff lautet
›Menschen mit Lernschwierigkeiten‹ (vgl. Kulig, Theunissen & Wüllenweber 2006),
welcher sich mehr und mehr in politisch relevanten Feldern sowie in der Zusam-
menarbeit mit Selbst- und Interessenvertreterinnen* durchgesetzt hat, aber keines-
wegs allgemeinen Zuspruch genießt22.

Die Schweizer Interessensvertreterinnen*gruppe Mitsprache/Bildungsklub Pro In-
firmis Zürich hat sich 2008 auf dem Symposium »Das Ende der ›geistigen Behinde-
rung‹« positioniert: »Wir möchten nicht als geistig behindert bezeichnet werden«23

und schlägt vor dem Hintergrund umfassender Diskussionen den Begriff ›die An-

21 Hier möchten wir an die in der Einführung erwähnte Kritik von Raul Krauthausen erin-
nern: »Ich kenne keinen Menschen mit Behinderung, der sich mit ›besonderen Bedürf-
nissen‹ beschrieben hören will.« Und er ergänzt hier: »Menschen jeden Alters werden all-
gemein als negativer empfunden, wenn man sie mit ›besondere Bedürfnisse‹ statt mit
›behindert‹ beschreibt.« (Hervorhebungen i.O.): https://raul.de/leben-mit-behinderung/
warum-ich-das-wort-besonders-nicht-mehr-hoeren-kann/ (14.03.2020).

22 weder von Fachvertreterinnen* noch von Selbstvertreterinnen*: Die Interessensvertretung
der Lebenshilfe Berlin e. V. (Berliner Rat) spricht sich bspw. für den Terminus ›Menschen
mit Beeinträchtigungen‹ aus: https://www.lebenshilfe-berlin.de/de/ueber-uns/interessen
vertretung.php (08.04.2020).

23 httphttp://gruppe-mitsprache.ch/unsere-forderungen/ (15.03.2020).

23

Begrifflichkeitsdiskurse

https://raul.de/leben-mit-behinderung/warum-ich-das-wort-besonders-nicht-mehr-hoeren-kann/
https://raul.de/leben-mit-behinderung/warum-ich-das-wort-besonders-nicht-mehr-hoeren-kann/
https://www.lebenshilfe-berlin.de/de/ueber-uns/interessenvertretung.php
https://www.lebenshilfe-berlin.de/de/ueber-uns/interessenvertretung.php
http://gruppe-mitsprache.ch/unsere-forderungen/


dersbegabten‹ vor (vgl. Weisser 2013). Dieser Vorschlag greift (indirekt) das von Speck
und Thalhammer schon 1974 beschriebene konstitutive Merkmal des ›kognitiven
Andersseins‹ auf und verdeutlicht, dass auch die Vorschläge von Selbstvertreter-
innen* in der Regel (noch) auf einer Dichotomie von ›anders/abweichend‹ und ›normal‹
fußen24. Begriffsfassungen, die sich gezielt von einer Diskriminierung oder Beleidi-
gung distanzieren wollen, polarisieren jedoch sehr, und ihnen wird eine Art der
scheinheiligen Beschönigung vorgeworfen: Bei alternativen Bezeichnungen wie
›Menschen mit besonderen Bedürfnissen‹ oder ›andersfähige Menschen‹ besteht das
hohe Risiko der Entstehung neuer Fehlannahmen und Projektionen: »Die Fähig-
keiten und Bedürfnisse behinderter Menschen sind nicht ›besonders‹, sondern ge-
nauso vielfältig wie die nicht behinderter Menschen« (Leidmedien 2019, o.S.)25.

Dekategorisierung

Die von Buschlinger (2000) und Feuser (2000) oben erwähnte Problematik der Se-
mantik ›geistig/Geist‹ in der Begrifflichkeit Geistige Behinderung wird gemeinhin im
deutschen Sprachraum anerkannt (cKap. I, 3.4): »Gerade das Attribut ›geistig‹ bereitet
den damit bezeichneten Menschen heute Schwierigkeiten. Die Gleichsetzung von
›Intellekt‹, ›Kognition‹, also von Denkenmit ›Geist‹ greift zu kurz. Der ›Geist‹ ist mehr.
Er ist einWesensmerkmal des Menschen. Nennt man einenMenschen in seinemGeist
behindert, wertet man ihn damit zwangsläufig in seinem Personsein ab« (Fornefeld
2013, 60). Diese berechtigte Kritik wird z. T. mit der Forderung nach einer Dekatego-
risierung verbunden. Selbige wird jedoch im Kontext der ›cross-kategorialen‹ schuli-
schen Sonderpädagogik für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und Verhalten
diskutiert (vgl. Benkmann 1994), nicht aber im Hinblick auf den Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung und das Etikett einer Geistigen Behinderung verhandelt.

Im allgemeinen Fachdiskurs lassen sich jedoch immerwieder auch Tendenzen von
Dekonstruktionen und Dekategorisierungen ausmachen, die auf der radikalen und al-
ternativlosen Abschaffung des Begriffes ›geistig behindert‹ und einem Verzicht auf
diese Form der Zuschreibung basieren, weil damit eine Dehumanisierung und An-
onymisierung einhergeht (vgl. Feuser 2016). Derartige Dekategorisierungsforde-
rungen wurden u. a. schon von Kobi (2000) und Gaedt (2003) als risikoreich be-
schrieben, weil sie eine »Akzeptanz der Differenz« (Kobi 2000, 77) verhindern
würden in Form von »Verklärungen«, »Positivierungen« oder Versuchen begriffli-
cher »Auflösungen« (ebd., 73ff.). Mit Bezugnahme auf das Konstrukt der egalitären
Differenz (vgl. Prengel 2001) bleibt hier zu bestätigen, dass Differenz eine grundle-
gende Kategorie und Voraussetzung für Erkennung und Anerkennung darstellt und
eine Leugnung von Differenz die Gefahr der Ausblendung gesellschaftlicher
Machtverhältnisse und deren Konsequenzen impliziert.

24 Offen bleibt für Außenstehende auch immer die Frage nach der Genese von Begriffsvor-
schlägen seitens unterschiedlicher Selbst-/Interessensvertreterinnen*verbände: Wer bringt
welche Vorschläge mit welcher Sprach- und Diskussionsmacht ein? Und vor dem Hinter-
grund welcher Abstimmungsprozesse kommt es dann zu einem finalen Votum?

25 https://leidmedien.de/begriffe/ (21.03.2020).
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Wir teilen die Auffassung, dass es unmöglich ist, nicht zu kategorisieren26: »Ein
gänzlich kategorienabstinentes Denken entzieht sich den menschlichen Wahrneh-
mungsmöglichkeiten« (Boger 2018, o. S. mit Bezug auf Levold & Lieb 2017). Damit
geht es vielleicht in einem pragmatischen Sinne weniger um das Bestreben nach
Dekategorisierung im Sinne eines Verzichts auf Kategorien (vgl. Walgenbach 2018),
sondern vielmehr umdie Kontextualisierung von Begrifflichkeiten und die Reflexion
der (Re)Produktionsmechanismen damit einhergehender Kategorien. Es geht also
(auch) um die Frage nach der Entstehungsperspektive: Wem nützt wann welche
Orientierung an einer Norm (vgl. Boger 2018)? Wer identifiziert sich in welchem
Kontext mit welcher kategorialen Zuschreibung und warum tut sie/er das? Boger
verweist in diesem Zusammenhang auf die doppelte Erschließungsnotwendigkeit
nicht nur der sozialen Normalitätsraster als Grundlage für Kategorisierungen, son-
dern auch der »Selbstnormalisierungen und Selbstpathologisierungen, die vom
Subjekt selbst ausgehen« (ebd.).

Exkurs: Mit Blick auf den grundlegenden Dekategorisierungsdiskurs in der
(Sonder)Pädagogik möchten wir darauf verweisen, dass die Bedeutung von Katego-
rien in der Regel als unverzichtbar im Rahmen eines professionellen pädagogischen
Handlungskonzeptes verstanden werden kann (vgl. Georgi & Mecheril 2018). Ge-
orgi und Mecheril (2018) weisen zu Recht darauf hin, dass einem kategorienbezo-
genenWissen nicht nur »ein einschränkender, festlegender und auch gewaltförmiger
Zug inne« (65) wohnt, sondern Kategorien zunächst als »professionelle Deutungs-
und Wahrnehmungsroutinen« zu verstehen sind, welche als »aufeinander in einem
Ordnungssystem verwiesene Begriffe zur Strukturierung und Herstellung von Er-
kenntnis« (ebd.) beitragen. Die Autorinnen berufen sich hier u. a. auf Hornscheidt
(2007) in der Lesart, Kategorien als ein »strukturierendes Moment von Wissen« (73)
anzuerkennen, welches so gesehen dann das eigene pädagogisch-professionelle
Handeln legitimiert. Gleichzeitig ist mit dieser Legitimation auch die Verpflichtung
verbunden, die Wirkungen und Folgen des Handelns zu erklären und zu verant-
worten (vgl. Georgi & Mecheril 2018), und hier schließt sich unseres Erachtens die
Dimension an, die wir hier im Kontext einer verbesondernden Pädagogik aufrufen:
die Reflexion der Entfaltung von struktureller Diskriminierung durch sprachliche Kon-
struktionen.

Vor dem Hintergrund dieses Reflexionsanspruches vermischen sich Rekategorisie-
rungs- und Dekategorisierungsforderungen, weil es beiden Ansprüchen weniger um
eine »sprachphilosophische Revolte« als vielmehr um »eine Verschiebung der Auf-
merksamkeit auf pädagogisch bedeutsame Kategorien« (Walgenbach 2018, 12; Hervor-
hebung d.A.) geht. Stark an denAnspruch derDekategorisierung geknüpft scheint der
Verzicht auf »separierende bzw. personenbezogene Organisationsmodi in Bildungs-
institutionen« (ebd.), während sich eine Rekategorisierung hier nicht zwingend mit
einem Verzicht, sondern eher mit einer tiefgreifenden Reflexion entsprechender ka-
tegorialer Zuschreibungen und deren Konsequenzen assoziieren lässt.

26 »Die Welt braucht keine Kategorien. Wir Menschen sind es, die sie brauchen. Wir kon-
struieren Kategorien, um uns durch diese komplexe, widersprüchliche Welt zu navigieren,
um sie irgendwie zu begreifen und uns über sie zu verständigen« (Gümüşay 2020, 133).
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Und genau diese Reflexion – auch im Sinne einer maximalen Flexibilisierung kate-
gorialen Denkens und Sprechens – ist aus unserer Sicht zentral. Dafür gilt es, Kate-
gorien keine absolute Wirkmacht zu gewähren, denn:

»Es ist der Absolutheitsglaube, der aus Kategorien Käfige macht. Also die vermessene Vor-
stellung, die eigene, begrenzte, limitierte Perspektive auf die Welt sei komplett, vollständig,
universal. DerHochmut, zu glauben, einen anderenMenschen in seiner ganzenKomplexität
abschließend verstehen zu können. Oder gar eine ganze konstruierte Kategorie von Men-
schen abschließend verstanden zu haben« (Gümüşay 2020, 134; Hervorhebungen i.O.)27.

Für das Selbstverständnis der Disziplin einer Pädagogik der Verbesonderung stellt
sich im Kontext der Dekategorisierung die daraus resultierende Frage nach »ihrem
Gegenstand« (vgl. Musenberg & Riegert 2013; Hervorhebung d. A.): Orientiert man
sich nicht über eine kategorial hervorgebrachte Personengruppe, bliebe alternativ
lediglich eine Orientierung über institutionelle Zuständigkeitsbereiche innerhalb der
Profession. Eine entsprechende ausschließliche Ausrichtung der disziplinären Legi-
timation über die Existenz von Sondereinrichtungen (Sonderschulen und Einrich-
tungen der so genannten Behindertenhilfe) offenbart jedoch riskante und uner-
wünschte Perspektiven. Es bleibt demzufolge auch auf der Ebene der Profession die
Frage:

»Wenn eine Orientierung am Begriff der geistigen Behinderung und eines entsprechenden
Personenkreises empirisch wie normativ kein gangbarer Weg mehr ist oder sein soll […], an
welche Situationen und Prozesse die bisherige Geistigbehindertenpädagogik gebunden
werden könnte, wenn sie sich nicht über die spezifische Klientel legitimieren will‹ (Hinz &
Boban 2008, 210)« (Musenberg & Riegert 2013, 161)?

Fasst man den kurzen, fragmentarischen Einblick in Begrifflichkeitsdiskurse zu-
sammen, bleibt zu bilanzieren, dass der Terminus ›Geistige Behinderung‹ von den
Personen, die so bezeichnet werden, durchgehend abgelehnt wird! Das allein sollte
prinzipiell dazu verpflichten, den Terminus nicht mehr zu verwenden, und fordert
die Diskussion und Nutzung einer begrifflichen Alternative28 oder eine radikale
Auflösung dieser Zuschreibung. Es wird jedoch von keinem der oben erwähnten
Autorinnen* ohne Behinderungserfahrungen ein alternativer Terminus mit ›Lö-
sungs- oder Verbesserungscharakter‹ vorgeschlagen, wenngleich der Begriff der
›Geistigen Behinderung‹ – wie dargelegt – vielerorts als kritikwürdig markiert ist.

Dem müssen wir uns – in selbstkritischer Form – anschließen und in Ermange-
lung einer geeigneten begrifflichen Alternative, die auf breite Zustimmung stößt29,

27 »Mehr als 70 Millionen Menschen werden zu dem Geflüchteten. 1,9 Milliarden Menschen
werden zu dem Muslim. Die Hälfte der Weltbevölkerung wird zu der Frau. Der Schwarze
Mann. Die Frau mit Behinderung. Der Afrikaner. Die Homosexuelle. Der Gastarbeiter. Die
non-binäre Person« (Gümüşay 2020, 134; Hervorhebungen i.O.).

28 Ein (historischer) Blick auf Diskurse zum ›(Geistige) Behinderungsbegriff‹ zeigt, dass jeder
Alternativbegriff vermutlich in absehbarer Zeit eine ähnliche Negation erfahren würde wie
auch entsprechende Vorläuferbegriffe.

29 Es widerstrebt uns als Autorinnen ohne Behinderungserfahrungen, einen alternativen
Terminus auszuwählen und als gleichermaßen akzeptabel für fachliche Außenperspektiven-
Kontexte sowie subjektive Innen-Perspektiven von Personen mit Erfahrungen mit dieser
Zuschreibung deklarieren zu können.

26

Zum Grundverständnis des Etiketts »Geistige Behinderung«



möchtenwir in unseren Ausführungen den Begriff der ›Geistigen Behinderung‹ zwar
verwenden, jedoch zumindest versuchen, dies konsequent in einer kritisch-reflek-
tierten und distanzierten Form zu tun:

Auch wenn der Vorschlag Sie/euch als Leserinnen* herausfordert, möchten wir
von einer substantivierten Begriffsfassung gänzlich absehen – um kategoriale Fest-
schreibungen zu vermeiden – und weder von ›Geistig Behinderten‹, noch von
›Menschen/Personen mit geistiger Behinderung‹ sprechen, sondern primär von
Menschen, die als geistig behindert bezeichnet/ adressiert/konnotiert/attribuiert/
beschrieben/wahrgenommen werden, oder von Menschen, denen eine geistige Be-
hinderung zugeschrieben/zugewiesen/auferlegt wird oder von Menschen mit soge-
nannter geistiger Behinderung. Das markiert unserer Ansicht nach zumindest eine
Distanzierung von einer Personifizierung und der Unterstellung, dass eine Diagnose
als zentrales Identitätsmerkmal anerkannt werden könne. Es versucht zu verdeutli-
chen, dass es sich um eine (diagnostische) Zuschreibungssituation von Individuen han-
delt, mit denen – aus der Subjektperspektive betrachtet – allenfalls eine situations-
bezogene Identifikation erfolgen kann; z. B. in der Form, dass ein Bewusstsein dafür
besteht, in bestimmten Kontexten in unserer Gesellschaft als geistig behindert
wahrgenommen oder bezeichnet zu werden.

Wir finden es dennochwichtig zumarkieren, dass bei dieser Art der Zuschreibung
immer die große Gefahr der Internalisierung und Übernahme dieses diagnostischen
Attributes im Sinne einer ›self-fulfilling prophecy‹ oder einer Pathologisierung in der
eigenen Selbstwahrnehmung und Selbstbeschreibung besteht. Da wir hier in dieser
Publikation zwangsläufig über einen Personenkreis schreiben, der mit diesem Dia-
gnose-Etikett lebt, besteht unser Minimalanspruch darin, die Dimension der Zu-
schreibung von außen und die Relativität zu verdeutlichen und zu betonen. Dabei geht
es weder um eine Leugnung der Existenz von Menschen, die mit diesem Etikett und
allen damit verbundenen Konsequenzen leben – im Gegenteil: Es geht eher um
einen Beitrag zu einer stärkeren Sichtbarkeit dieser benachteiligten Personen im
gesellschaftspolitischen Diskurs –, noch um sprachliche Verrenkungen (vgl. Feuser
2016) mit dem Wunsch nach einer ›Absolution von Diskriminierung und Diskre-
ditierung‹. Es geht auch nicht um ein Verstecken hinter einer weniger negativ
klingenden Begrifflichkeit oder das Aberkennen vorhandener Vulnerabilitäten und
Leidenssituationen der betreffenden Personen. Es geht uns um einen offenen Um-
gang mit dem eingangs erwähnten Dilemma der Unauflösbarkeit, welches wir
hiermit zwangsläufig fortschreiben. Wenngleich wir keinen Alternativbegriff und
keine alternativen Kategorisierungen vorschlagen/verwenden, möchten wir uns in
diesem Buch dennoch grundsätzlich für eine Position der Rekategorisierung ausspre-
chen: Die konsequente relationale Verortung und Verwendung des Begriffes ›Geis-
tige Behinderung‹ ist kein Lösungsvorschlag; vielmehr ist sie Ausdruck einer Tast-
und Suchbewegung und eines mahnenden Erinnerns an damit verbundene Stig-
matisierungen sowie ein trauriger Tribut an die kritikwürdige Realität der Existenz
und (inflationären) Verwendung des Begriffes ›Geistige Behinderung‹ in vielen ge-
sellschaftlichen Wirkungsfeldern (Alltagsrecht, Politik, schulische Kontexte, All-
tagsverständnis, diagnostische Kontexte etc.).

Wir bewegen uns also in einem offen bekundeten Widerspruchsfeld, indem wir
nach wie vor Kategorien sprachbezogen aufrufen und bedienen, jedoch gleichzeitig
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die allumfassende Kritikwürdigkeit selbiger markieren. Hier bleibt zu bilanzieren,
dass genau darin auch ein Kernmerkmal einer Pädagogik der Verbesonderung liegen
kann:

»Der Widerspruch zwischen der Notwendigkeit, sich auf kategorial gefasstes Wissen pro-
fessionell zu berufen und der Notwendigkeit, sich von kategorial gefasstem Wissen zu di-
stanzieren, ist insofern dieser aus der Struktur des Handlungsfelds resultiert konstitutiv für
(schul-)pädagogische Professionalität« (Georgi & Mecheril 2018, 67).

Wirmöchten demnach dem formulierten Anspruch vonGeorgi undMecheril folgen
und zumindest zu einer transparenten Reflexion dieser Widersprüche als einem
Professionalisierungsanliegen einladen.

Definitorische Annäherungen

»Behinderung steht […] ›für etwas‹ und ›ist‹ nicht im eigentlichen etwas« (Moser 2015, 11;
Hervorhebung i. O.).

Die oben skizzierte unverhandelbare Dimension der Zuschreibung steht für uns auch im
Zentrum definitorischer Annäherungen an ein Verständnis dessen, was mit dem
Attribut einer ›Geistigen Behinderung‹ – stets standortgebunden (!) – in Verbindung
gebracht wird. Wir schließen uns Dederich (2009) an, der sehr treffend die grund-
legenden Herausforderungen definitorischer Annäherungen zusammenfasst und als
»schwerwiegendes Problem« der Sonderpädagogik benennt:

»Wie ist esmöglich, wissenschaftlich adäquat, philosophisch und soziologisch reflektiert und
an den Erfordernissen der Praxis orientiert über Behinderung zu reden, ohne mit (sonder-)
anthropologischen Denkfiguren, Wesensbeschreibungen, festgeschriebenen Merkmalska-
talogen usw. zu operieren?« (18).

Als offene Antwort verweist er – mit Bezugnahme auf Felkendorff (2003) – auf eine
Reihe von Argumentationen, die gegen differente Definitionen von Behinderung im
Allgemeinen vorgebracht wurden und die wir z. T. auch im Rahmen begrifflicher
Unzulänglichkeiten oben schon angedeutet haben:

Definitionen …

l führen zu Stigmatisierung,
l wirken essenzialistisch,
l sind defizitär und betonen Negativmerkmale,
l sind ein willkürliches Konstrukt,
l können höchst unterschiedliche und komplexe Phänomene nicht zusammen-

fassend beschreiben,
l transformieren ein sozial bedingtes Phänomen in ein individuelles Problem,
l tragen zu sozialer und institutioneller Segregation bei,
l werden zur Untermauerung und Ausweitung professionsbezogener Zuständig-

keiten missbraucht,
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l determinieren die damit adressierte Gruppe auf bestimmte Verhaltensweisen und
Entwicklungsmöglichkeiten,

l haben keine pädagogische Aussagekraft.

Auch beim Versuch einer Definition von so genannter ›Geistiger Behinderung‹ lassen
sich die genannten (Gegen)Argumente alle sehr deutlich wiederfinden. Gemein ist
allen (fachlichen/disziplinären) Definitionen der Standort der Außenperspektive, bei
welchem das persönliche Kategorienschema der Definierenden (¼ oftmals Menschen
ohne Behinderungserfahrungen) dominiert. So gilt die Aussage Feusers auch heute
noch ungebrochen: »Es gibt Menschen, die wir aufgrund unsererWahrnehmung ihrer
menschlichen Tätigkeit, im Spiegel der Normen, in dem wir sie sehen, einem Perso-
nenkreis zuordnen, den wir als ›geistigbehindert‹ bezeichnen« (Feuser, 1996, 18;
Hervorhebungen i.O.). Nicht nur begriffliche Vorschläge und Fassungen, sondern
gleichsam auch Definitionsversuche des ›Phänomens Geistige Behinderung‹ und des
so konnotierten Personenkreises basieren stets auf externen Zuschreibungen und
verkörpern einen ›Blick von außen‹, der vorrangig spekulativen Charakter hat. Ihnen
wohnt immer das Risiko der Produktion und Re-Produktion von Differenzmustern inne,
die auf einer Wahrnehmung von Andersheit im Sinne von Mangel und Unvollstän-
digkeit (vgl. Danz 2015) basieren und auf einer zwangsläufigen Normorientierung
fußen. Damit bedienen viele Definitionen den Othering-Prozess (cKap. I, 3.3) und
erweisen sich weder als intersektionalitätssensibel noch als reifikationssensibel.

Verfolgt man den so genannten (sonderpädagogischen) Fachdiskurs, herrscht seit
vielen Jahren eine weitgehende fachliche Einigkeit darüber, dass eine so genannte
Geistige Behinderung nicht mehr an personenbezogenen Definitionskriterien fest-
gemacht, sondern als Situation eines Individuums beschrieben wird, in welcher ein
außergewöhnlicher Assistenzbedarf innerhalb verschiedener Entwicklungs- und
Lebensbereiche vorliegt (vgl. Speck 2005). Diesbezüglich hat Feuser schon 1976 eine
Definition vorgeschlagen, die dem »sozialen Modell von Behinderung« entspricht
und damit nach wie vor aktuelle Relevanz hat:

»Stellen wir fest, daß als geistigbehindert gilt, wer aufgrund organisch-genetischer Defekte
und der infolge davon auftretenden Störungen oder aufgrund andersweitiger Schädigungen,
insbesondere durch Beeinträchtigungen infolge soziökonomischer Benachteiligung und
sozialer Isolation, in seinen Aufnahme- und Verarbeitungskapazitäten, die sich besonders im
Zusammenhang von Wahrnehmung, Denken und Handeln sowie in der Sensomotorik
zeigen, derart beeinträchtigt ist, daß er angesichts der vorliegenden Lernfähigkeit zu Be-
friedigung seines besonderen Erziehungs- und Bildungsbedarfs voraussichtlich lebenslanger
spezielle pädagogischer und sozialer Hilfen bedarf « (708).

Seit den 1970er Jahren werden in vielen definitorischen Annäherungen nach wie vor
differente Entwicklungsbereiche angesprochen, die als beeinträchtigt gelten, wenn
man von einem Normvergleich mit privilegierten Menschen ohne Behinderungs-
erfahrungen als Normhorizont ausgeht. Dies erfolgt zumeist entlang einer sichtbaren/
beobachtbaren Erscheinungsebene – »nahe am anschaulichen Pol« (Ziemen 2002, 29) –
und in einer sehr tiefgreifenden Form, da stets alle Entwicklungsbereiche genannt
werden: Soziale Beziehungen, Wahrnehmung, Bewegung&Mobilität, Kognition &
Lernen, Kommunikation & Sprache, Emotionale Befindlichkeit (vgl. Fischer 2016).
Damit fußen Definitionen einer so genannten Geistigen Behinderung in der Regel
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